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 Veröffentlicht am 26.11.1991

Norm

MRG §21 Abs3

Rechtssatz

Ebenso wie die Vorschreibung der Pauschalraten unzulässig ist, wenn keine Belege über die Betriebskosten des

Vorjahres vorhanden sind, ist sie auch dann unzulässig, wenn der Vermieter der Behauptungsp5icht und Beweisp5icht

hinsichtlich aller jener Umstände nicht nachkommt, die für die Höhe der vorgeschriebenen Pauschalraten maßgebend

sind.
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